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(1) Die P3ege-(Sonder-)gebühren sind mit dem Entlassungstag oder nach Bedarf mit dem letzten Tag des Monats

abzurechnen und, soweit sie nicht im vorhinein entrichtet worden sind, ohne Verzug mittels P3ege-(Sonder-

)gebührenrechnung zur Zahlung vorzuschreiben. Die P3ege-(Sonder-)gebühren sind mit dem Tag der Vorschreibung

fällig. Nach Ablauf von sechs Wochen ab dem Fälligkeitstag sind Verzugszinsen in der Höhe von 8,5% zu berechnen. In

der P3ege-(Sonder-)gebührenrechnung ist der Verp3ichtete aufzufordern, den ausgewiesenen Betrag binnen zwei

Wochen zu bezahlen. Ferner ist ein Hinweis auf die Verzugszinsenregelung und auf die Regelung der Abs. 4 und 7

aufzunehmen.

(2) Der gemäß § 55 zur Leistung von P3ege-(Sonder-)gebühren bzw. gemäß § 52 zur Leistung von Kostenbeiträgen

Verp3ichtete kann zur Leistung einer angemessenen Vorauszahlung aufgefordert werden. Dies gilt nicht für

unbemittelte oder gemäß § 145 ASVG von einem Versicherungsträger eingewiesene Personen, die in die allgemeine

Gebührenklasse aufgenommen werden.

(3) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann über Ersuchen des zur Bezahlung der P3ege-(Sonder-)gebühren

Verp3ichteten ein Zahlungsaufschub eingeräumt oder gestattet werden, daß der ausgewiesene Betrag in Teilbeträgen

bezahlt wird. Wurde die Zahlungsfrist erstreckt oder Teilzahlung gewährt, sind die gesetzlichen Verzugszinsen für die

Dauer des Aufschubes nicht zu berechnen.

(4) Die in der Pflege-(Sonder-)gebührenrechnung ausgewiesene Forderung ist vollstreckbar

1. entweder nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist (Abs. 1)

2. oder nach Ablauf von zwei Wochen, gerechnet vom Tag des Ablaufes der erstreckten Zahlungsfrist (Abs. 3)

3. oder bei Nichtbezahlung von Teilbeträgen (Abs. 3) bezüglich des gesamten aushaftenden Betrages nach Ablauf von

zwei Wochen nach Fälligkeit eines Teilbetrages.

(5) Auf Grund von Rückstandsausweisen der Rechtsträger öEentlicher Krankenanstalten für P3ege-(Sonder-)gebühren

ist die Vollstreckung im Verwaltungsweg zulässig, wenn die Vollstreckbarkeit von der Bezirksverwaltungsbehörde

bestätigt wurde. Die P3ege-(Sonder-)gebührenrechnung, auf der im Fall des Abs. 4 Z 3 vom Rechtsträger der

Krankenanstalt der aushaftende Betrag zu verzeichnen ist, gilt als Rückstandsausweis.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 gelten sinngemäß für die Einbringung der gemäß Abs. 2 geforderten

Vorauszahlungen.

(7) Gegen die Vorschreibung (Abs. 1) steht demjenigen, gegen den sie sich richtet, der Einspruch zu, der binnen zwei

Wochen nach Zustellung schriftlich bei der Stelle einzubringen ist, die die P3ege-(Sonder-)gebührenrechnung

ausgestellt hat. Wird innerhalb dieser Frist nicht Einspruch erhoben, so gilt die in der P3ege-(Sonder-

)gebührenrechnung festgehaltene Zahlungsverp3ichtung als endgültig festgelegt. Ansuchen um Gewährung eines

Zahlungsaufschubes oder von Teilzahlung (Abs. 3) gelten nicht als Einspruch. Falls dem Einspruch vom Rechtsträger

der Krankenanstalt nicht voll Rechnung getragen wird, ist er vom Rechtsträger der Bezirksverwaltungsbehörde

vorzulegen, die die P3ege-(Sonder-)gebühren dem Verp3ichteten mit Bescheid vorzuschreiben hat. Dem Rechtsträger

der Krankenanstalt kommt im Verfahren Parteistellung zu. Ergibt sich bei der behördlichen Vorschreibung eine

DiEerenz gegenüber dem mit der P3ege-(Sonder-)gebührenrechnung vom Rechtsträger der Krankenanstalt

vorgeschriebenen Betrag und wurde ein Betrag bereits erlegt oder die Forderung gemäß Abs. 3 und 4 vollstreckt, so ist

im Bescheid zwar die Höhe der P3ege-(Sonder-)gebühren zu bestimmen, jedoch lediglich die DiEerenz zur Zahlung

vorzuschreiben.

 

( A n m : LGBl. Nr. 84/2002,

90/2013)

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kag_1997/paragraf/55
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kag_1997/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/145
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=84/2002&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=90/2013&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True


 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 56 Oö. KAG 1997 § 56
	Oö. KAG 1997 - Oö. Krankenanstaltengesetz 1997


